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Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen
dem Land Baden-Württemberg und

dem Land Rheinland-Pfalz über die Ver-
einigung der Landesbank Baden-Würt-

temberg und der LRP Landesbank
Rheinland-Pfalz und zur Änderung 

des Landesbankgesetzes

Der Landtag hat am 25. Juni 2008 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und dem Land Rheinland-Pfalz 

über die Vereinigung der Landesbank Baden-Württem-
berg und der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz

Dem am 2. Mai 2008 unterzeichneten Staatsvertrag zwi-
schen dem Land Baden-Württemberg und dem Land
Rheinland-Pfalz über die Vereinigung der Landesbank
Baden-Württemberg und der LRP Landesbank Rhein-
land-Pfalz wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird
nach stehend veröffentlicht.

Artikel 2

Änderung des Landesbankgesetzes

Das Landesbankgesetz vom 11. November 1998 (GBl.
S. 589), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. Oktober 2002 (GBl. S. 385), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Sitze der Landesbank sind Stuttgart, Karlsruhe,
Mannheim und Mainz.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 5 wird die Angabe „§ 6 Abs. 2“ durch die
Angabe „§ 6 Abs. 1“ ersetzt.

b) Nach § 2 Abs. 6 wird folgender § 2 Abs. 6 a einge-
fügt:

„(6 a) Die Landesbank kann rechtlich unselbststän-
dige Anstalten, soweit diese Förderaufgaben wahr-
nehmen, ganz oder teilweise auf einen anderen
Rechtsträger ausgliedern; insoweit erfolgt eine Ge-
samtrechtsnachfolge. Es bedarf weder eines Aus-
gliederungsberichts noch einer Prüfung. Über die
Ausgliederung beschließt die Trägerversammlung.
Die Ausgliederung bedarf der Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde nach § 18. Sie wird zu dem
im Genehmigungsbescheid bezeichneten Zeitpunkt
wirksam. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Bilanz nebst
Inventarverzeichnissen sowie ein Verzeichnis für
nicht bilanzierungsfähige Vermögensgegenstände
zu erstellen, die als öffentliche Urkunden einer öf-
fentlichen Behörde gelten. Auf Antrag der Landes-
bank bestätigt die Rechtsaufsichtsbehörde durch
Bescheid insbesondere den Übergang von Grund-
stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-
den sowie aller sonstigen im Grundbuch eintra-
gungsfähigen Rechte. Im Übrigen sind die Vor-
schriften des Umwandlungsgesetzes in der jeweils
geltenden Fassung entsprechend anzuwenden, so-
weit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.“

3. § 9 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrats
muss über Sachverstand in Rechnungslegung oder
Abschlussprüfung verfügen.“

4. In „§ 10 Satz 3“ wird die Angabe „§ 15“ jeweils durch
die Angabe „§ 16“ ersetzt.

5. § 11 werden die folgenden Absätze 4 bis 6 angefügt:

„(4) Der Verwaltungsrat überwacht den Rechnungs -
legungsprozess, die Wirksamkeit des internen Kon-
trollsystems, des internen Revisionssystems und des
Risikomanagementsystems sowie die Prüfung des Jah-
res- und des Konzernabschlusses. Er überwacht und
überprüft die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers,
insbesondere die von diesem für die Landesbank
neben der Prüfung erbrachten zusätzlichen Leistungen.
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(5) Der Abschlussprüfer berichtet dem Verwaltungs-
rat über die wichtigsten bei der Abschlussprüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse, insbesondere über wesent -
liche Schwächen bei der internen Kontrolle des Rech-
nungslegungsprozesses. Er erklärt gegenüber dem
Verwaltungsrat jährlich schriftlich seine Unabhängig-
keit von der Landesbank, informiert den Verwaltungs-
rat jährlich über die von ihm gegenüber der Landes-
bank neben der Prüfung erbrachten zusätzlichen Leis -
tungen und erörtert mit dem Verwaltungsrat die Ri -
siken für seine Unabhängigkeit sowie die von ihm do-
kumentierten Schutzmaßnahmen zur Minderung die-
ser Risiken.

(6) Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass für die
Aufgaben nach Absatz 4 und 5 an seine Stelle ein Prü-
fungsausschuss tritt, dessen Mitglieder aus der Mitte
des Verwaltungsrats bestellt werden und dem mindes -
tens ein Mitglied nach § 9 Abs. 3 angehören muss.“

6. In § 16 Abs. 2 werden die Worte „in Stuttgart, Karls-
ruhe und Mannheim“ gestrichen.

7. In § 17 wird die Angabe „§ 33“ durch die Angabe 
„§ 34“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 8 in
Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu geben.
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Staatsvertrag

zwischen dem

Land Baden-Württemberg

und dem

Land Rheinland-Pfalz

über

die Vereinigung der Landesbank 
Baden-Württemberg und der LRP 

Landesbank Rheinland-Pfalz 

Präambel

Die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
sind übereingekommen, im Hinblick auf die sich verän-
dernden Herausforderungen in der Bankenlandschaft die
Verhältnisse zwischen der LRP Landesbank Rheinland-
Pfalz und der Landesbank Baden-Württemberg neu zu
ordnen. Der Staatsvertrag schafft die Voraussetzungen
für die Umsetzung des Eckpunktepapiers vom 26. Feb -
ruar 2008.

Sie schließen daher den nachfolgenden Staatsvertrag:

§ 1

Funktionsnachfolge

1. Die Landesbank Baden-Württemberg übernimmt an-
stelle der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz die Auf-
gaben einer Staats- und Kommunalbank sowie einer
Sparkassenzentralbank für das Land Rheinland-Pfalz.
Mit ihrer Geschäftstätigkeit hat sie das Land Rhein-
land-Pfalz, seine kommunalen Körperschaften und die
rheinland-pfälzischen Sparkassen bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu unterstützen. Sie hat zur Erfüllung
dieser Aufgaben volle Geschäftsfreiheit und kann
daher für diese Aufgaben alle Arten von Bank- und
Finanzdienstleistungsgeschäften betreiben sowie alle
sonstigen Geschäfte, die diesen Aufgaben dienen. Sie
ist zur Wahrnehmung dieser Aufgaben berechtigt,
Pfandbriefe, Kom munalobligationen und sonstige
Schuldverschreibungen auszugeben. Die Landesbank
Baden-Württemberg ist auch im Land Rheinland-
Pfalz zur Anlage von Mündelgeld geeignet. 

2. Die Landesbank Baden-Württemberg kann für das
Land Rheinland-Pfalz Aufgaben der sozialen Wohn -
raumförderung und der Städtebauförderung ausführen
und Fördermittel bewilligen. Die konkrete Zu weisung
dieser Tätigkeitsbereiche kann durch Rechtsverord-
nung des jeweils fachlich zuständigen Ministeriums

oder durch Vertrag zwischen dem Land Rheinland-
Pfalz und der LBBW erfolgen. 

3. Die Landesbank Baden-Württemberg ist zur Erfüllung
der Aufgaben nach Abs. 1 und Abs. 2 berechtigt,
rechtlich unselbstständige Anstalten des öffentlichen
Rechts zu errichten, sich an Unternehmen zu beteili-
gen und Verbänden als Mitglied beizutreten.

4. Im Falle einer Umwandlung der Landesbank Baden-
Württemberg in eine juristische Person des Privat -
rechts gilt diese als durch das Land Rheinland-Pfalz
mit den Aufgaben nach Abs. 1 und Abs. 2 beliehen.

§ 2

Gesamtrechtsnachfolge

1. Die LRP Landesbank Rheinland-Pfalz wird unter
Auflösung ohne Abwicklung auf die Landesbank
Baden-Württemberg vereinigt (Vereinigung durch
Aufnahme).

2. Mit der Vereinigung wird die Landesbank Baden-
Württemberg auch hinsichtlich des Vermögens der
LRP Landesbank Rheinland-Pfalz einschließlich der
Verbindlichkeiten Gesamtrechtsnachfolger der LRP
Landesbank Rheinland-Pfalz.

3. Mit dem Wirksamwerden der Vereinigung gehen
sämtliche Arbeitsverhältnisse, die mit der LRP Lan-
desbank Rheinland-Pfalz bestehen, mit allen Rechten
und Pflichten auf die Landesbank Baden-Württem-
berg über. Die Landesbank Baden-Württemberg un-
terrichtet die betroffenen Arbeitnehmer unverzüglich
über den Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse.

4. Das Landespersonalvertretungsgesetz Baden-Württem -
berg gilt im Sinne einer konzerneinheitlichen Verwen-
dung auch für die Standorte der bisherigen LRP Lan-
desbank Rheinland-Pfalz.

5. Die Vereinigung nach Abs. 1 wird zum 1. Januar 2008
wirksam (Vereinigungsstichtag). Der Übertragung des
Vermögens wird steuer- und handelsrechtlich der Jah-
resabschluss der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz zum
31. Dezember 2007 als Schluss bilanz zugrunde gelegt
(Bilanzstichtag und Stichtag im Sinne von § 2 Abs. 1
UmwStG). Während des Zeitraums zwischen Bilanz-
stichtag und Vollzug der Vereinigung nach § 2 Abs. 1
i.V.m. § 8 dieses Vertrages vorgenommene Handlun-
gen und Geschäfte der LRP Landesbank Rheinland-
Pfalz gelten als für Rechnung der aufnehmenden Lan-
desbank Baden-Württemberg vorgenommen. 

§ 3

Trägerschaft

Juristische Personen des öffentlichen Rechts des Landes
Rheinland-Pfalz können die Mitträgerschaft an der Lan-
desbank Baden-Württemberg übernehmen.
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§ 4

Aufsicht

1. Die Landesbank Baden-Württemberg untersteht bei der
Wahrnehmung der Aufgaben des § 1 Abs. 1 der Auf-
sicht des Landes Baden-Württemberg. Die Aufsicht be-
schränkt sich darauf, die Rechtmäßigkeit von Ge-
schäftsführung und Verwaltung sicherzustellen, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Rechtsauf-
sichtsbehörde bestimmt sich nach dem LBWG.

2. Die Rechtsaufsichtsbehörde übt die Aufsicht bei der
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1 Abs. 1 im Be-
nehmen mit dem für die Aufsicht über den rheinland-
pfälzischen Sparkassen-Giroverband fach lich zustän -
digen Ministerium des Landes Rheinland-Pfalz aus.
Die hierzu erforderlichen Informationen und Auskünf-
te werden ihm erteilt.

3. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1 Abs. 2
unterliegt die Landesbank Baden-Württemberg der
Rechts- und Fachaufsicht des Landes Rheinland-Pfalz.
Das Land Rheinland-Pfalz wird seine Aufsicht so aus -
üben, dass die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1
Abs. 1 nicht beeinträchtigt wird.

4. Im Fall des § 1 Abs. 4 gelten für die Zuständigkeit der
Aufsicht über den Beliehenen § 4 Abs. 1 und Abs. 2
entsprechend, solange der Beliehene öffentliche Aufga-
ben im Sinne des § 1 Abs. 1 für beide Länder ausübt.
Soweit der Beliehene Aufgaben nach § 1 Abs. 2 ausübt,
gilt für die Zuständigkeit der Aufsicht § 4 Abs. 3 ent-
sprechend. Soweit der Beliehene öffentliche Aufgaben
nach § 1 nur für eine der vertragsschließenden Parteien
wahrnimmt, unterliegt er der Aufsicht dieser Partei.

§ 5

Staatsverträge

Die Befugnis des Landes Baden-Württemberg, mit ande-
ren Bundesländern Staatsverträge oder Verwaltungsver-
einbarungen über die Übernahme von Aufgaben anderer
Landesbanken oder anderer öffentlich-rechtlicher Kre-
ditinstitute abzuschließen, wird durch diesen Staatsver-
trag nicht eingeschränkt.

§ 6

Vertragsanpassung und Kündigung

1. Haben sich die für den Vertrag maßgebenden Verhält-
nisse seit Abschluss des Staatsvertrags so wesentlich
geändert, dass einer vertragsschließenden Partei das
Festhalten an der ursprünglichen Regelung nicht zuzu-
muten ist, kann sie eine Anpassung des Vertrags an die
geänderten Verhältnisse verlangen. Hierüber ist mit
dem Ziel einer den Interessen der Vertragsparteien
Rechnung tragenden Vertragsanpassung zu verhandeln.
Ist eine Anpassung nicht möglich oder einer der ver-
tragsschließenden Parteien nicht zumutbar, so kann jede
von ihnen den Vertrag kündigen. Das gleiche gilt, um
schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhindern.

Die Kündigung soll mit einer angemessenen Frist er-
klärt werden.

2. Mit Wirksamwerden der Kündigung entfällt die Wahr -
nehmung der Aufgaben des § 1 durch die Landesbank
Baden-Württemberg. Ist die Landesbank Baden-Würt-
temberg bei Wirksamwerden der Kündigung in eine
juristische Person des Privatrechts umgewandelt, kann
das Land Rheinland-Pfalz ihre Beleihung (§ 1 Abs. 4)
mit den Aufgaben nach § 1 Abs. 1 und Abs. 2 widerru-
fen. Eine Auf lösung der Landesbank Baden-Württem-
berg und eine Auseinandersetzung über ihr Vermögen
finden nicht statt.

§ 7

Anzuwendendes Recht

1. Auf die Landesbank Baden-Württemberg und auf 
ihre Rechtsverhältnisse einschließlich der Errichtung
und Auflösung rechtlich unselbstständiger Anstalten in
Trägerschaft der Landesbank Baden-Württemberg und
der Aufnahme anderer juristischer Personen des öffent-
lichen Rechts oder Be liehener als Träger der Landes-
bank Baden-Württemberg findet im Übrigen das Recht
des Landes Baden-Württemberg Anwendung, soweit
dieser Staats vertrag nichts Abweichendes regelt. 

2. Die vertragsschließenden Parteien sind sich einig, dass
die Befugnisse des Landes Baden-Württemberg zur
Regelung der Rechtsverhältnisse der Landesbank Ba -
den-Württemberg, insbesondere die Befugnisse, eine
Umwandlung der Landesbank Baden-Württemberg
nach Maßgabe bundesrechtlicher Vorschriften durch
Landesgesetz in eine Aktiengesellschaft oder eine 
– auch länderübergreifende – Vereinigung der Landes-
bank Baden-Württemberg mit anderen Kreditinstituten
unter Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge zuzulassen,
durch diesen Staats vertrag nicht eingeschränkt werden.
Entsprechendes gilt für die Befugnisse der Organe der
Landesbank zur Regelung ihrer Rechtsverhältnisse.

§ 8

Inkrafttreten

Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Juli 2008 in Kraft, so-
fern bis zu diesem Zeitpunkt die Ratifikationsurkunden
bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz und
beim Staatsministerium des Landes Baden-Württemberg
hinterlegt sind, andernfalls mit Hinterlegung der letzten
Ratifikationsurkunde rückwirkend zum 1. Juli 2008.

Budenheim, den 2. Mai 2008

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Kurt Beck

Für das Land Baden-Württemberg:

Günther H. Oettinger
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